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Stadtbauamt
Planungsabteilung

Wiesloch, 04.12.1985
602-Ke-St

BEG R Ü N DUN G

(§ 9 Abs. 8 BBauG)
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1.0

1.1

zur L Änderung des Bebauungsplanes "Weinäcker"

in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt wiesloch hat am 25. September

1985 den Bebauungsplan "Weinäcker " als Satzung beschlos-

sen.
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1.2 Der beschlossene Bebauungsplan sieht nördlich des beste­

henden Betriebes der Firma Tonwarenindustrie Wiesloch

zwei Erschließungsstraßen (Planstraße D und E) als

Stichstraßen vor. Südlich der planstraße C ist eine Flä­

che für die Abwasserbeseitigung (Regenrückhaltebecken)

zugunsten des Abwasserverbandes Leimbach-Angelbach fest­

gesetzt.

1.3 Beim Bauordnungsamt der Stadt Wiesloch ist zwischenzeit­

lich ein Bauantrag zur Errichtung eines Frischartikella­

gers mit Büro- undSozialräumen eingegangen, das den

gesamten Bereich zwischen dem vorhandenen Werk der Firma

Tonwarenindustrie wieSloch und der nördlichen GrenZe des

Geltungsbereiches umfaßt.

1.4 Das Konzept des Abwasserverbandes "Leimbach-Angelbach"

zur Entsorgung und Entlastung der Gebietsentwässerung

"Bohn" wurde zwischenzeitlich geändert. Das im Bebau­

ungsplan vom 25.09.19B5 vorgesehene Regenrückhaltehecken

ist nicht mehr erforderlich, lediglich die Abwasserlei­

tungen kreuzen noch den Planungsbereich •
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2.0 Änderungen

gegenüber dem 25.09.1985 als Satzung beschlossenen Be­
bauungsplan

2.1 Die Planstraßen D und E entfallen, da fUr die Gebietser­

schließung im nördlichen Plangebiet diese nicht mehr

erforderlich sind. Die Baugrenzen werden entsprechend

korrigiert, so daß eine zusammenhängende Baufläche ent­

steht. Die Festsetzungen über Art und Maß der baulichen

Nutzung bleiben unverändert.

2.2 Die Fläche für die Abwasserbeseitigung stidlieh der Plan­

straße C entfällt, die Baugrenze wird auf einen Abstand
von 5 m parallel zur Plaristraße C nach Norden verscho­
ben.

2.3 Alle weiteren Festsetzungen des am 25.09.1985 beschlos­

senen Bebauungsplanes werden im Änderungsplan übernom-

men.

3.0 Verfahren

3.1 Die vorgesehene Änderung stellt keine Änderung im ver­

einfachten Verfahren gemäß § 13 BBauG dar, so daß ein

förmliches Verfahren erforderlich ist. Da bereits beim

Bebauungsplan vom 25.09.1985 ein umfangreiches Aufstel­

lungsverfahren mit Abwägung aller Belange erfolgte, wird

zur Beschleunigung des Verfahrens eine Zusammenziehung

einzelner Verfahrensschritte erfolgen.

3.2 Die Änderung wirkt sich sowohl auf das Gebiet selbst als

auch auf die Nachbargebiete nur unwesentlich aus •
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Gemäß § 2 a) Ahs. 4 BBanG beschloß der Gemeinderat am

27.11.1985, auf die vorgezogene Bürgerbeteiligung zu

verzichten, da eine solche bereits bei der Aufstellung
des Bebauungsplanes durchgeführt wurde. Darüber hinauS
wird während der Offenlage nochmals die Möglichkeit zum
Vorbringen von Anregungen und Bedenken gegeben.

3.3 Am Änderungsverfahren werden nur die Träger öffentlicher

Belange beteiligt, die von der Änderung betroffen sind,

da die übrigen Belange bereits abgewogen wurden. Die
Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 2
Ahs. 5 BBauG erfolgt parallel zur Offenlage gemäß § 2 a)

Ahs. 6 BBanG.

4.0 Bestehende Begründung

Die Begründung zum Bebauungsplan "Weinäcker" vom April

1985 wird durch diese Änderung nicht grundsätzlich be­

rührt und bleibt weiterhin bestehen.

Wiesloch, November 1985

Stadtbatiamt

Abt. Planung

Ketterer
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ÄNDERUNGEN

C. Beschlüsse und Genehmigungen

§ 2 ( , ) I.mfluG am 2111. 85

Ocr Beb~uungse~~~~== ~at gcmdß § 2 a (6) BBauG

nach Drtsüblic::E:~ Bekanntmachung am 5.12.85

vom16.12.85 bis einschließlich 17.1.86

öffentlich au:c;ele~en.

..:ieslcch, den 31. 1.1986

in \c,:,;p.c:Jng ::.it § 4 GO durch Beschluß des Gemelr:c.crates

~lf, $;;':'ZiJnCl bcs:::h)o5sen.

\\'Jcsloch. uen 31. 1.1986

Gcll"n::usungsvcrmcrl: der höheren verwaltungsbehörde

'.

vo" 2D. 2. 19 8 6

2D.2.1986

Nr. ..'!.}.::?f/.o..2.~.?/3;
Genehmigt (§ 11 BBauG. § 73 UlO)

Kartsruhe. den .:'!.2..lJ?,:!.!!!.f...
RegierungspräoMhllft

KBrlBn;!l':8
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